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Seit über 40 Jahren sind wir, als familiengeführtes Autohaus, kompetenter und 
freundlicher Partner für alle Belange rund um das Thema Automobil. 
Mit den Marken Suzuki und Nissan bieten wir clevere Lösungen 
für das tägliche Leben unserer Kunden. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Kfz-Mechatroniker m/w/d    in Vollzeit – ab sofort – unbefristet

Ihre Aufgaben
Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, Diagnose und Fehlerfi ndung 
unter Verwendung modernster Testgeräte und Werkstattinformationssysteme

Ihr Profi l
Abgeschlossene Berufsausbildung Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Ihre Vorteile
Ausführliche Einarbeitung und individuelle Weiterbildung
Professionelle Werkstatt- und Einzelarbeitsplanung mit moderner Arbeitsplatz- 
und Werkstattausstattung
Attraktive Bezahlung sowie Sozial- und Zusatzleistungen in Festanstellung
 Persönliche Wertschätzung, fl ache Hierarchien und motiviertes, freundliches Team 
u. v. m.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen: 
bewerbung@autohaus-essert.de

Ausbildungsbeginn 2024: Kfz-Mechatroniker m/w/d – Bewerbung ab sofort möglich!

lnh. Gernot Essert 
Miltenberger Straße 15
63928 Eichenbühl 

www.autohaus-essert.de



GRUSSWORT

„Wichtiger denn je!“
Liebe Miltenbergerinnen und Miltenberger, 
der Monat November ist in unserem Kulturkreis 
weitgehend von Tagen des Gedenkens gekenn-
zeichnet. Allerheiligen, Allerseelen, Buß- und 
Bettag, Volkstrauertag und Totensonntag sind 
religiöse, wie auch weltliche Gedenktage, die 
ich hier erwähnen möchte.
In Miltenberg kommt ein weiterer Gedenktag 
hinzu. Im Jahr 1950 haben die Vertriebenen-
Verbände das Ostlandkreuz am Fährweg 
errichtet. 73 Jahre lang ist es nun Mahnmal 
gegen Gewalt, Vertreibung und Krieg. Leider 
gelten die Worte von George Bernard Shaw 
noch immer: „Krieg ist ein Zustand, bei dem 
Menschen aufeinander schießen, die sich nicht 
kennen, auf Befehl von Menschen, die sich 
wohl kennen, aber nicht aufeinander schie-
ßen“. Deshalb müssen nun Frauen, Kinder, 
ältere Menschen diesen Zustand auf unserer 
Erde und unserer Zeit weiterhin ertragen. Der 
irrsinnige Krieg in der Ukraine und der Angriff 
der Terrorgruppe Hamas in Israel machen nicht 
nur mich fassungslos. Ich denke, ich spreche 
für alle hier in unserer Stadt.
Wieder verlieren viele Menschen in diesen 
Tagen ihr Zuhause, werden vertrieben und 
müssen aus Ihrer Heimat fliehen. Deshalb ist 
die Bedeutung dieses Kreuzes heute so wichtig 
wie vor 73 Jahren. Die Werte die wir alle genie-
ßen, Freiheit, Menschlichkeit, Meinungsfreiheit 
sind nicht selbstverständlich, sondern müssen 
tagtäglich in unserem Bewusstsein verankert 
werden. Es ist wichtiger denn je, sich für die 
Demokratie einzusetzen.

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Demokratie braucht Würde und vor allem 
Glaubwürdigkeit. Wir alle müssen unseren Ver-
stand und Mut einsetzen, um mitzuhelfen, dass 
die Demokratie nicht mit den Füßen getreten 
wird. Immanuel Kant sagte bereits: „Habe Mut, 
Dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“
Ich danke den Vertretern in den Vertriebenen-
verbänden, dass sie auch in diesem Jahr eine 
Feier am Ostlandkreuz gestaltet haben. 
Ihr Bernd Kahlert
Erster Bürgermeister
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AMTLICHE NACHRICHTEN

Terminvorschau Stadtrat
In nächster Zeit sind folgende Sitzungstermine 
geplant (Änderungen vorbehalten):  
Stadtrat: 29. November 2023; um 18 Uhr, Sitzungs-
saal des Rathauses 
Bauausschuss: 4. Dezember 2023, um 18 Uhr, Sit-
zungssaal des Rathauses
Stadtrat: 20. Dezember 2023; um 18 Uhr, Sitzungs-
saal des Rathauses
Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten am Rathaus Miltenberg und auf 
der Internetseite www.miltenberg.de unter Rathaus/
Sitzungskalender veröffentlicht. 
Information zur Vorlagefrist für Anträge zur 
Behandlung im Bauausschuss
Anträge (z. B. Bauanträge, Bauvoranfragen usw.), die 
im Bauausschuss behandelt werden sollen, müssen 
14 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstermin im 
Stadtbauamt vorliegen, ansonsten ist eine Aufnahme 
in die Tagesordnung nicht möglich. Diese Frist ist 
für die Prüfung der Anträge und die rechtzeitige 
Information der Stadträte notwendig.

Bürgerbüro/Standesamt hat 
am 28. 11. 2023 geschlossen
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Miltenberg,
das Bürgerbüro/ Standesamt hat am Dienstag, den 
28. 11. 2023 wegen einer dienstlichen Fortbildungs-
veranstaltung geschlossen. Telefonisch können Sie 
uns jedoch erreichen unter Tel. 0 93 71/4 04-0.
Ab Mittwoch, den 29. 11. 2023 öffnet das Bürgerbüro 
und Standesamt wieder wie gehabt.

Miltenberg, 03. 11. 2023   
Bernd Kahlert, 1. Bürgermeister

Hinweise zum Winterdienst 
durch die 
Grundstückseigentümer
Die Stadt Miltenberg weist auf folgendes hin:
Nach der Verordnung der Stadt Miltenberg über die 
Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen 
und die Sicherung der Gehbahnen im Winter gelten 
für die Haus- und Grundstückseigentümer folgende 
Verpflichtungen (sowohl für bebaute als auch für 
unbebaute Grundstücke innerhalb der Ortslage):
•	Die	Grundstückseigentümer	müssen	die	Gehbah-

nen der an ihr Grundstück angrenzenden oder ihr 
Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen 
Straßen in einer Breite von 1 m freihalten.

•	Wenn	kein	speziell	abgegrenzter	Geh-	und	Radweg	
vorhanden ist (wie z. B. in den Altstadtgassen) muss 
dennoch ein 1 m breiter Streifen am Straßenrand 
für die Fußgänger freigehalten werden.

•	Die	Verpflichtung	umfasst	das	Schneeräumen	auf	
den Gehbahnen, die Beseitigung des Eises bzw. das 
Bestreuen der Gehbahnen bei Schnee-, Reif- oder 
Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen 
(z. B. Sand oder Splitt, nicht jedoch Tausalz oder 
ätzende Mittel). Tausalz darf nur bei besonderer 
Glättegefahr (z. B. an Treppen oder Steigungen) 
verwendet werden.

•	Geräumt	und	gestreut	werden	muss	an	Werktagen	
ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr. 
Diese Sicherungsmaßnahmen müssen bis 20 Uhr 
so oft wiederholt werden, wie dies zur Verhütung 
von Gefahren erforderlich ist.

•	Das	Räumgut	muss	neben	der	Gehbahn	so	ge-
lagert werden, dass der Verkehr nicht gefährdet 
oder erschwert wird. Freigehalten werden müssen 
bei der Räumung Abflussrinnen, Hydranten, Ka-
naleinlaufschächte und Fußgängerüberwege.

Bei Unfällen, die auf nicht ordnungsgemäß ausge-
führten Winterdienst zurückzuführen sind, können 
gegenüber den Verpflichteten Schadensersatzan-
sprüche geltend gemacht werden. Auch kann die 
Missachtung der Vorschriften als Ordnungswidrigkeit 
mit Geldstrafe verfolgt werden. 
Die genannten Verpflichtungen tragen zur Sicherheit 
aller bei. Deshalb wird darum gebeten, den Räum- 
und Streudienst sorgfältig durchzuführen.
Stadt Miltenberg
November 2023

Miltenberger Bürgerdienst ist ein Projekt der GbF Aschaffenburg

Miltenberger Bürgerdienst
Haushaltsaufl ösungen, Entrümpelungen
(nicht gewerblich)

Rufen Sie uns an: 0 60 22 / 26 41 10

• Sie ziehen in ein Seniorenheim oder eine kleinere 
Wohnung und benötigen eine Entrümpelung?

• Sie benötigen eine Haushalts- 
oder Nachlassaufl ösung?

• Sie planen die Räumung einer Wohnung?

Wir besichtigen kostenlos vor Ort und 
erstellen Ihnen ein faires Festpreisangebot!



Miltenberger Weihnachtsmarkt
Erleben, Staunen und Genießen

Freitag von 14 - 20 Uhr
Samstag & Sonntag von 12 - 20 Uhr

www.miltenberg.info

1. - 3.12. • 8. - 10.12. • 15. - 17.12.

Miltenberger Weihnachtsmarkt
Erleben, Staunen und Genießen

Freitag von 14 - 20 Uhr
Samstag & Sonntag von 12 - 20 Uhr

www.miltenberg.info

1. - 3.12. • 8. - 10.12. • 15. - 17.12.

Erleben Sie kulinarische Köstlichkeiten, originelle Geschenkideen und kreatives Kunst-
handwerk bei unserem adventlichen Budenzauber am Alten Rathaus, am historischen 
Marktplatz „Schnatterloch“ und in der einzigartigen Atmosphäre der Mildenburg.
Staunen lässt Sie nicht nur das stimmungsvolle Ambiente des Burghofs mit Illuminati-
on, Feuerschalen und Kerzenschein. Ein vielseitiges Programm mit Live-Musik und zahl-
reiche Aktionen in der Weihnachtswerkstatt laden zum Verweilen und Mitmachen ein. 
Genießen Sie das vielfältige kulinarische Angebot des Weihnachtsmarktes – von defti-
gen Schmankerln über vegetarische Köstlichkeiten bis hin zu süßen Leckereien ist für 
jeden etwas dabei. Natürlich dürfen auch Glühwein, Feuerzangenbowle & Co. nicht 
fehlen!

Freitag, 1. Dezember 2023 
14:00 Spieleaktion mit HeidelBär Games · Marktplatz
17:30 Konzert Stadtkapelle Miltenberg · Marktplatz
18:00 Eröffnung mit Bürgermeister Bernd Kahlert · Marktplatz

Samstag, 2. Dezember 2023 
14:00 Spieleaktion mit HeidelBÄR Games · Marktplatz
16:00 Odenwälder Trachtenkapelle Wenschdorf-Monbrunn · Marktplatz
18:00 ENGELSZAUBER – Himmlischer Umzug 

Sonntag, 3. Dezember 2023 
14:00 Spieleaktion mit HeidelBÄR Games · Marktplatz
16:00 Il Flauto Dolce - Werke für Flötenensemble - Pfarrkirche St. Jakobus
17:15 Lasst es klingen! Alphornbläsern Eisenbach · Marktplatz
17:00 Rock, Pop & Balladen mit JoeAndSax · Mildenburg 

Das Programm für die zwei weiteren Adventswochenenden finden Sie in der nächsten 
Ausgabe und unter www.miltenberg.info/weihnachtsmarkt.



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum: Mittwoch, 25.10.2023, Beginn: 18:00 Uhr, Ende 21:55 Uhr, Ort: Sitzungssaal des Rathauses

Herr Bürgermeister Kahlert eröffnet die heutige Sitzung des Stadtrates und stellt die form- und fristgerech-
te Ladung fest. Die Stadträte Herr Bleifus, Herr Farrenkopf und Herr Wolf haben sich entschuldigt – Der 
Stadtrat ist beschlussfähig.

Lfd. Nr. 1 
Erstellung von Konzepten zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement, Antrag zur Aufnahme 
in das Förderprogramm des bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, 
Beratung und Beschlussfassung
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Schneider und Frau Adank vom Büro ARZ 
INGENIEURE aus Würzburg und verweist auf die Beschlussvorlage. 
Demnach sind aufgrund ihrer neuralgischen Lage sowohl das Stadtgebiet Miltenberg als auch die Ortslagen 
verschiedener Stadtteile immer wieder von Überschwemmungen betroffen. Ausschlaggebend hierfür sind 
zum einen Hochwasserabflüsse in den jeweiligen Vorflutern, zum anderen der Oberflächenabfluss von 
Niederschlagswasser aus den teilweise sehr steilen Hanglagen.
Während gegen die Flusshochwässer bereits verschiedene Maßnahmen – insbesondere entlang des Mains 
und der Mud – etabliert werden konnten, bestehen keine koordinierten Schutzmaßnahmen zum Schutz 
vor breitflächig abfließendem Oberflächenwasser.
Aus der Bevölkerung sowie aus dem Stadtrat wurden diesbezüglich bereits mehrfach Anfragen an die 
Bauverwaltung gerichtet, welche geeigneten Schutzmaßnahmen hier ergriffen werden können.
Hierzu berichtete die Verwaltung bereits in der Stadtratssitzung am 29. 06. 2022.
Unter dem Eindruck der in ganz Bayern in den letzten Jahren verstärkt auftretenden Überschwemmungen 
wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ein Sonderprogramm 
zur Erarbeitung integraler Konzepte zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement aufgelegt, in dessen 
Rahmen entsprechende Schutzmaßnahmen entwickelt werden.
Erste Gespräche hierzu haben bereits mit dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg stattgefunden. Grund-
sätzlich wäre durch die Stadt Miltenberg ein Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm zu stellen. 
Hierfür ist ein Grundsatzbeschluss des Stadtrates erforderlich, sodass grundsätzlich eine Aufnahme in das 
Förderprogramm beantragt werden kann.
Erst wenn seitens des Zuwendungsgebers eine Aufnahme in das Förderprogramm erfolgt ist, kann dann 
ein konkreter Zuwendungsantrag entsprechend der Vorgaben der RZWas gestellt werden.
Der Freistaat Bayern unterstützt die Erstellung von Konzepten zum Sturzflut-Risikomanagement finanziell 
in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die maximale Förderung beträgt EUR 150.000,00. 
Herr Schneider vom Büro ARZ INGENIEURE trägt nun den Sachverhalt anhand einer Präsentation (Anlage 
1 zur Niederschrift) vor. 
Auf Rückfrage aus dem Gremium schätzt er die Kosten für ein entsprechendes Konzept auf ca. 130.000,00 
€ bis 150.000,00 €, wobei 75 % durch den Zuschuss gedeckt sind. Nach Zuschussbewilligung werde die 
Konzepterstellung ca. 18 Monate dauern. 
Beschluss  Ja 18  Nein 0  
Der Stadtrat der Stadt Miltenberg beschließt einen Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm für ein 
integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement zu stellen. 

Hausnotruf.
Hilfe auf Knopfdruck - auch für unterwegs!

Bunter, sicherer, unbeschwerter.

Weitere Informationen: 06022 / 6181-423 oder www.hausnotruf.bayern



Lfd. Nr. 2 
Kläranlage Schippach; Information zur Abwasserbeseitigung Stadtteile Schippach und Berndiel; 
Beratung und Beschlussfassung zur weiteren Vorgehensweise *

Lfd. Nr. 3 
Information zum Parkraumkonzept
Bürgermeister Kahlert begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Geschäftsführer Keller, Herrn Sonntag 
vom Büro SCHUHCO und die anwesenden Vertreterinnen der M-City. 
Bürgermeister Kahlert stellt klar, dass dieser Tagesordnungspunkt nur der Information dient und die Be-
schlussfassung in einer der nächsten Sitzungen vorgesehen ist. 
Herr Sonntag erläutert nun anhand einer Präsentation (Anlage 3 zur Niederschrift) die wichtigsten Punkte 
des vorliegenden Parkraumkonzeptes, das im Vorfeld der Sitzung bereits allen Stadträtinnen und Stadt-
räten zugegangen ist. 
Es folgt eine ausführliche Diskussion und Herr Sonntag beantwortet Rückfragen aus dem Gremium. In der 
Beratung werden folgende Punkte als strittig betrachtet:
- Erhebung von Parkgebühren ab der ersten Minute 
- Wegfall der Parkplätze auf der Brückenabfahrt
- Verlegung der Busparkplätze von der Alten Volksschule an den Busparkplatz bei der Esso Tankstelle
Bürgermeister Kahlert bittet die Fraktionen bzw. Gruppierungen im Stadtrat sich mit den nun vorliegenden 
Informationen eine Meinung zu bilden.

Lfd. Nr. 4 
Verkehrsuntersuchung Alte Mainbrücke; Vorstellung der Ergebnisse durch das Büro Schuh & Co. 
GmbH; Beratung und Beschlussfassung
Bürgermeister Kahlert erteilt Herrn Bauamtsleiter Beuchert das Wort, der folgenden Sachverhalt erläutert.
Mit Verkehrsfreigabe der neuen Anschlussstelle Kleinheubach zum Kreisverkehrsplatz am 29 .06. 2021 
wurde gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 22. 12. 2015 die Abstufung der ehemaligen Staatsstraße 
2309 im Abschnitt 642, Station 0,615 – 1,825 in der Gemarkung Miltenberg wirksam. Dieser Bereich wurde 
als Gemeindestraße abgestuft. 
Künftiger Baulastträger für die Ortsdurchfahrt und die zugehörigen Ingenieurbauwerke ist die Stadt Mil-
tenberg. Der Freistaat Bayern ist als bisheriger Baulastträger verpflichtet, die Straße und die Bauwerke in 
einem Zustand zu übergeben, der den künftigen Anforderungen entspricht. Der Unterhaltungsrückstand 
für die ehemaligen Staatsstraße 2309, Abschnitt 642 in der Gemarkung Miltenberg wurde bereits abgelöst. 
Das Brückenbauwerk einschließlich der beiden Brückenrampen war nicht Bestandteil dieser Vereinbarung. 
Im Bauausschuss am 12. 07. 2021 wurde beschlossen ein Büro mit einer Verkehrsuntersuchung zur Alten 
Mainbrücke zu beauftragen, um die Zielsetzungen zu definieren und hierzu entsprechende Untersuchun-
gen, Befragungen und Zählungen durchzuführen. Dabei wurde auch der notwendige Ausbaustandard für 
die Brücke in der Zukunft untersucht.



Herr Sonntag vom Büro SCHUHCO erläutert anhand einer Präsentation (Anlage 4 zur Niederschrift) die 
Verkehrsuntersuchung. Die Ausführungen von Herrn Sonntag schließen mit dem Fazit, dass die Alte Main-
brücke nach der Sanierung beziehungsweise einem Neubau uneingeschränkt für den Schwerlastverkehr 
befahrbar sein muss. 
Nach einer kurzen Beratung und Diskussion stellt Stadtrat Dr. Küster als besonders wichtig dar, dass bei 
den Planungen und Verhandlungen mit dem Staatlichen Bauamt darauf gedrängt werden soll, die Situa-
tion für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern. Als negatives Beispiel nannte er die Martinsbrücke. Der 
dortige Rad- und Gehweg entspricht seiner Meinung nach weder den Anforderungen noch den Normen. 
Bürgermeister Kahlert sichert zu, diese Anregungen mit in die Verhandlungen mit dem Staatlichen Bauamt 
zu nehmen.
Beschluss  Ja 18  Nein 0  
Eine Freigabe der Mainbrücke für den Schwerlastverkehr nach der Sanierung muss möglich sein. 
Der ursprüngliche Zustand vor der Beschränkung aufgrund baulicher Mängel im Jahr 2021 ist wiederher-
zustellen. 
Bei der Generalinstandsetzung muss eine Verbesserung für Fußgänger und Fahrradfahrer bei den Planun-
gen berücksichtigt werden. 
Die Verwaltung wird beauftragt das Staatliche Bauamt entsprechend zu informieren.

Lfd. Nr. 5 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Monbrunn; Beratung und Fassung des Einleitungsbeschlusses
Bauamtsleiter Beuchert erläutert den Sachverhalt.
In der Sitzung des Stadtrates am 26. 07. 23 wurde die grundsätzliche Bereitschaft erklärt, ein Verfahren 
zur Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage 
Miltenberg/Monbrunn“ mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes für die Grundstücke Fl.Nrn. 
863, 867, 934, 936, 945, 951, 957, 958, 964, 965 und 968 Gemarkung Wenschdorf einzuleiten.
Die Verwaltung wurde beauftragt, mit dem Vorhabenträger einen Vorhaben- und Erschließungsplan sowie 
einen Durchführungsvertrag zu erarbeiten. Die Beschlussfassung über die Einleitung der Bauleitplanver-
fahren (Bebauungsplan und Flächennutzungsplan) sollte dann nach Vorlage dieser Unterlagen erfolgen.
Die beauftragte Anwaltskanzlei Dr. Vocke und Partner hat zwischenzeitlich einen Entwurf eines Durch-
führungsvertrags vorgelegt. Dieser wird derzeit noch intern und mit dem Vorhabenträger abgestimmt. 
Um das Vorhaben bereits vor Zustandekommen des Vertrags vorantreiben zu können, wird der Vorhaben-
träger eine Haftungsfreistellungs- und Kostenübernahmevereinbarung unterzeichnen (wie auch kürzlich 
im Fall der Änderung des Bebauungsplanes „Setzgasse/Unterer Steigeweg“ praktiziert). Somit könnte der 
Einleitungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungs-
planes gefasst werden.
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt ist ein Plan mit zwei verschiedenen Geltungsbereichsfestsetzun-
gen möglich. Die geplanten Zufahrten müssen nicht in die Geltungsbereiche einbezogen werden. Es ist 
ausreichend, wenn die Zufahrten in der Begründung erläutert werden.
Sobald detaillierte Planentwürfe vorliegen, werden diese dem Stadtrat zur Beratung und für den BiIligungs-
beschluss vorgelegt. Erst danach wird das Beteiligungsverfahren durchgeführt.

Laurentiusstraße 17
63897 Miltenberg
Tel.: 0 93 71 / 23 85
info@fensterwild.de
www.fensterwild.de

•	Fenster	Holz· Alu· Kunststoff  
•	Haustüren			•	Wintergärten
•	Sonnenschutz	· Markisen· Rollläden



Auf Nachfrage von Frau Stadträtin Schäfer informiert Herr Beuchert, dass beide Flächen die notwendige 
Punktzahl der Städtischen Bewertungsmatrix erreicht haben. Stadtrat Dr. Küster regt an, dass zukünftig 
immer der Beschlussvorlage die entsprechende Bewertungsmatrix beigelegt wird. 
Nach kurzer Beratung bittet der Vorsitzender um Beschlussfassung. 
Beschluss  Ja 14  Nein 4  
Es wird ein Verfahren zur Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaik 
Freiflächenanlage Miltenberg/Monbrunn“ mit Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren für 
die Grundstücke Fl.Nrn. 863, 867, 934, 936, 945, 951, 957, 958, 964, 965 und 968 Gemarkung Wenschdorf 
eingeleitet. Die Geltungsbereiche des Bebauungsplanes und des Änderungsplanes zum Flächennutzungs-
plan umfassen voraussichtlich folgende Gebiete:

Mit den Verfahrensschritten kann begonnen werden, sobald der Vorhabenträger die Haftungsfreistellungs- 
und Kostenübernahmevereinbarung unterzeichnet hat. Im Stadtrat ist vor Durchführung der Beteiligungs-
verfahren ein Billigungsbeschluss zu fassen. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Vorhabenträger den 
erforderlichen Vorhaben- und Erschließungsplan sowie den Durchführungsvertrag zu erarbeiten.

Lfd. Nr. 6 
Kommunale Wärmeplanung, Antrag zur Aufnahme in das Förderprogramm des Bundesministeriums 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Beratung und Beschlussfassung
Bauamtsleiter Beuchert erläutert den Sachverhalt.
Im Rahmen des Energiecoachings durch die EVF – Energievision Franken GmbH wurde der Stadt Milten-
berg empfohlen, noch in diesem Jahr einen Förderantrag für eine Kommunale Wärmeplanung zu stellen.
Bei Antragstellung bis 31. 12. 2023 beträgt die Förderhöhe 90 % (über die Kommunalrichtlinie des Bundes).
Die Wartezeit zur Bearbeitung des Förderantrags beträgt aktuell mindestens ½ Jahr, weshalb nicht mit 
einer schnellen Förderzusage zu rechnen ist. Entscheidend für die Förderhöhe ist jedoch das Datum der 
Antragstellung.
Aus Sicht der Verwaltung liegt kein Grund vor, weswegen eine Förderung der Stadt Miltenberg bei der 
Kommunalen Wärmeplanung nicht möglich wäre.
Der würde seitens der Verwaltung von einer Förderzusage über die beantragten 90 % Förderhöhe aus-
gegangen werden.
Grundsätzlich sind die Bundesländer dazu verpflichtet sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet für 
alle Gemeindegebiete Wärmepläne erstellt werden (§ 4 Abs. 1 WPG-E).
Im Fall der Stadt Miltenberg (Gemeindegebiete bis max. 100.000 Einwohner) wäre dies bis 30. 06. 2028 
umzusetzen. 

Da derzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass
a) der Freistaat Bayern diese Planung sowie zugehörige Planungskosten vollständig übernimmt und
b) die Förderhöhe zukünftig mehr oder ebenfalls 90 % für eine Kommunale Wärmeplanung beträgt, 

empfiehlt die Verwaltung, noch in diesem Jahr einen Förderantrag für eine Kommunale Wärmeplanung 
zu stellen.



Auf Nachfrage ergänzt Herr Beuchert, dass er die Kosten dieser Wärmeplanung auf ca. 100.000,00 € bis 
150.000,00 € schätzt. 
Beschluss  Ja 18  Nein 0  
Die Stadt Miltenberg stellt bis 31. 12. 2023 einen Förderantrag, für die Erstellung eines Kommunalen Wär-
meplans durch fachkundige externe Dienstleister (inkl. begleitender Öffentlichkeitsarbeit).

Lfd. Nr. 7 
Weihnachtsmarktverordnung – Beratung und Beschlussfassung *

Lfd. Nr. 8 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen
Aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 13. September 2023 gibt Herr Bürgermeister Kahlert Folgendes bekannt:
Die sanierungsbedürftigen städtischen Objekte Von-Stein-Straße 6 und Von-Stein-Straße 8 werden an 
den Bischoffischen Fonds verkauft. Dieser schließt mit der Wohnbaugenossenschaft Miltenberg e.G. einen 
Erbpachtvertrag, um somit bezahlbaren Wohnraum zu schaffen bzw. zu erhalten.

Der Stadtrat Miltenberg hat den Auftrag zur Errichtung von drei Urnenwänden mit je 15 Urnenkammern 
auf dem städtischen Friedhof in Miltenberg an die Firma Peter Wassum GmbH zu einem Angebotspreis 
von 44.911,43 € (brutto) vergeben.

Lfd. Nr. 9 
Berichtswesen – Informationen *

Lfd. Nr. 10 
Informationen/Anfragen
Bürgermeister Kahlert informiert:
Am 26. 07. 2023 wurde in der Sitzung des Kreisverbandes des Bayerischen Gemeindetages einstimmig von 
den Bürgermeistern beschlossen, die Greifvogelstation der Stadt Klingenberg finanziell zu unterstützen. Die 
Kommunen zahlen einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von 15 Cent pro Einwohner. Für Miltenberg 
bedeutet dies eine Zahllast von gerundet 1.400,00 Euro.
Der Neujahrsempfang der Stadt Miltenberg findet für alle Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, den 
07. 01. 2024 statt. Auch bei diesem Neujahrsempfang sind Ehrungen vorgesehen. Die Vereine wurden bereits 
mit der Bitte um entsprechende Vorschläge angeschrieben, die Verwaltung ist für weitere Vorschläge dankbar.
Auf entsprechende Nachfragen aus dem Gremium informiert Herr Bauamtsleiter Beuchert, dass sich die 
Maßnahme der Bahn am Bahnübergang Fripa zeitlich verzögert und seitens der Regierung von Unter-
franken gegenüber dem federführenden Markt Großheubach die vorzeitige Baufreigabe für den Knoten 
3 erteilt wurde. 
Frau Stadträtin Schäfer teilt mit, dass im Rahmen der Besprechung der Fraktionen im Landratsamt Mil-
tenberg am 06. 10. 2023 mitgeteilt wurde, dass die Stadtverwaltung frühzeitig über die Belegung des 
„Schönenbrunnen“ mit Flüchtlingen per Mail informiert wurde. Sie wünscht sich hier zukünftig eine bessere 
Kommunikation mit dem Stadtrat. 
Stadtrat Rybakiewicz bittet bezüglich des Stadtratsbeschlusses vom 28. 07. 2021 zur Verlängerung der Fuß-
gängerampelschaltung im Bereich der Zwillingsbögen um Auskunft. Ordnungsamtsleiter Kern informiert, 
dass das Landratsamt mitgeteilt hat, dass eine Verlängerung nicht möglich sei. 
Darüber hinaus bittet Stadtrat Rybakiewicz um Klarstellung, ob seitens des Zweckverbandes Kommunale 
Verkehrsüberwachung auch die Fahrzeuge ukrainischer Flüchtlinge kontrolliert bzw. beanstanden werden. 
Auch fordert er eine Überwachung des Busparkplatzes bei der Esso Tankstelle. Herr Kern erwidert, dass 
selbstverständlich auch ukrainische Flüchtlinge die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung beachten 
müssen und ein Verstoß entsprechend verfolgt wird. Auch wird der Busparkplatz an der Esso Tankstelle 
regelmäßig seitens des Zweckverbandes kontrolliert. 
Zur Verlängerung der Ampelschaltung ergänzt Herr Stadtrat Dr. Küster, dass er die Argumentation des 
Landratsamtes nicht nachvollziehen kann und er Möglichkeiten einer Verlängerung sehe. 

Bernd Kahlert   Dana Klein
1. Bürgermeister   Schriftführer/in

*dieser Punkt ist ausführlich auf der Homepage dargestellt
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Auszug aus dem Sitzungsbuch des Bauausschusses Miltenberg 
über die öffentliche Sitzung am 06. 11. 23
Hinweis: Aufgrund des Textumfangs (insbesondere zu TOP 2) wird auf einen vollständigen Abdruck 
verzichtet. Der gesamte Text kann ab dem 05. 12. 23 auf der Homepage der Stadt nachgelesen werden.

TOP 1 Erweiterung des Spielplatzes in den Mainanlagen – Beratung und Beschlussfassung
Beschluss  Ja 9  Nein 0  
1. Der Spielplatz in den Mainanlagen wird auf der Grundlage des Planes vom 26. 10. 23 erweitert, wobei 
noch folgende Punkte beachten sind:
•	Die	obere	Baumreihe	entlang	des	Weges	an	der	Brückenrampe	wird	durch	einen	vierten	Baum	ergänzt.
•	Die	Standorte	der	Spielgeräte	(Wipptier,	Sandkasten	mit	Sonnensegel,	Surfer)	sind	entsprechend	zu	

verschieben.
•	Die	Michaelismesse	soll	bei	der	Anordnung	der	Spielgeräte	und	Bäume	bestmöglichst	berücksichtigt	

werden.
2. Der Spielplatz wird mittels einer Zaunanlage eingefriedet. Die Art und Ausführung wird seitens der 
Verwaltung nach Maßgabe geltender Vorschriften festgelegt. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Erweiterung des Spielplatzes um inklusive Spielgeräte zu prüfen 
und deren Fördermöglichkeiten zu klären.

TOP 2 Information, Beratung und ggf. Beschlussfassung zu Baumpflegemaßnahmen
H. Schöffler erläuterte die geplanten Baumpflegemaßnahmen. H. Beuchert informierte abschließend über 
geplante Fällungen von drei bis vier Bäumen im Bereich des Feuerwehrhofes zur Vorbereitung des dort 
im nächsten Jahr geplanten Abbruchs von Nebengebäuden.

TOP 3.1 Nutzungsänderung für die Errichtung einer Physiotherapie-Praxis im UG sowie Um- und 
Ausbaumaßnahmen, Fl.Nr. 1956 Gemarkung Miltenberg, Hirschberger Str. 26; Bauvoranfrage
Beschluss  Ja 9  Nein 0  
Dem Vorhaben sowie den folgenden Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Westlich 
der Hirschberger Straße“ wird das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt:
•	Überschreitung	der	Baugrenze	durch	den	Anbau	
•	 Flachdach	am	Anbau.
Die Fragen des Abstandsflächenrechtes sind mit der Bauaufsichtsbehörde zu klären.

TOP 3.2 Errichtung eines Containers mit Überdachung im Innenhof des Klostergartens, Fl.Nr. 849 
Gemarkung Miltenberg, Nähe Mainstraße
Beschluss Ja 7  Nein 2  
Dem Vorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die Stellungnahme des Sanierungsberaters 
vom 28. 09. 23 ist zu beachten. Eine Detailabstimmung mit dem Sanierungsberater vor Ausführung der 
Maßnahme ist erforderlich.
Den folgenden Abweichungen von der Satzung über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung 
von baulichen Anlagen und von Werbeanlagen in der Altstadt von Miltenberg vom 12. 10. 23 (GS) wird 
zugestimmt im Hinblick auf
•	die	Dachausführung	von	§	4.1	Abs.	3	und	Abs.	4	GS
•	das	Fenstermaterial	von	§	6	Abs.	7	GS	(zulässig	nach	§	6	Abs.	8	GS).

TOP 3.3 Neubau Doppelgarage, Fl.Nr. 2585 Gemarkung Miltenberg, Graubergstr. 9
Beschluss  Ja 8  Nein 0  
Dem Vorhaben sowie den folgenden Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Schechweg/
Steinig“ wird das gemeindliche Einvernehmen mit der Anmerkung erteilt, dass die im Antrag beschriebene 
Sandsteinverkleidung ausgeführt und ein holzbeplanktes, automatisches Garagentor eingebaut wird:
•	Anordnung	der	Garage	außerhalb	der	Baugrenzen;

•	Überschreitung	der	maximalen	Garagenlänge;
•	Unterschreitung	des	Mindestabstandes	zur	Straßenbegrenzungslinie;
•	 teilweise	Überschreitung	der	maximalen	Traufhöhe;
•	Ausführung	eines	Flachdachs.



TOP 3.4 Umbau einer Scheune zur Wohneinheit, Umbau zweier bestehender Wohneinheiten und 
Ladenumbau, Fl.Nr. 228 Gemarkung Miltenberg, Hauptstr. 105
Beschluss  Ja 8  Nein 0  
Dem Vorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen mit den folgenden Anmerkungen erteilt:
•	Die	Stellungnahme	des	Sanierungsberaters	vom	24.10.23	ist	zu	beachten	(sh.	nachfolgende	Detailauf-

listung);
•	 Eine	Detailabstimmung	im	Hinblick	auf	die	Vorschriften	der	Gestaltungssatzung	(GS)	mit	dem	Sanie-

rungsberater vor Ausführung ist erforderlich;
Umbau Scheune:
•	Die	Dachdeckung ist gem. §4.3 Abs. 1 GS mit naturroten Dachziegeln herzustellen.
•	Die	Dachflächenverglasungen am First sind gem. § 4.5 Abs. 6 GS handwerklich hergestellt abweichend 

zulässig. Die Detailierung ist rechtzeitig vor Ausführung abzustimmen.
•	Die	Fenster sind gem. §6 Abs. 6 GS in Holz auszuführen. Die Gliederung entspricht § 6 Abs. 3 GS. Än-

derungen in der Fenstergestaltung sind rechtzeitig vor Ausführung abzustimmen.
•	Außentüren sind gem. §8 Abs. 1 GS bei stadtbildprägenden historischen Gebäuden in Holz herzustellen. 

Durch die etwas versteckte Lage des rückwärtigen Wirtschaftsgebäudes kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass es stadtbildprägend ist. Daher können auch andere Materialien zum Einsatz kommen. 
Kunststoff sollte dennoch ausgeschlossen sein. Die Gestaltung der öffentlich einsehbaren Außentüren 
und deren festverglasten Teile sind rechtzeitig vor Ausführung abzustimmen. 

 Empfehlung: Die Außentüren ersetzen nicht erhaltenswerte Bestandstüren/-tore und sollten wie die 
Firstverglasungen oder die Giebelfassade zum Garten einen modernen Akzent in der ansonsten an das 
Altstadtbild angepasste Gestaltung des Umbaus set-zen. 

•	Die	Gesamtfarbigkeit aller nach außen sichtbaren Bauteile, insbesondere die Fachwerkfassade, Fenster 
und Türen, ist rechtzeitig vor Ausführung abzustimmen.

•	 Empfehlung	zur	Giebelfassade zum Garten: Maßgenaue Bauteile wie eine Verglasung und deren dichte 
Anarbeitung innerhalb der Fachwerkfelder können die gestalterische Wirkung des altersbedingt krum-
men Fachwerks stören. Statt einer Verglasung in den Fachwerkfeldern könnte außen eine eigenständige 
Holz-Glasfassade vor das Fachwerk und das Mauerwerk gesetzt werden, um die alte Konstruktion aus 
Natur-stein und altem Fachwerk innen in seiner atmosphärischen Qualität erlebbar zu machen und 
außerdem vor der Witterung zu schützen.

Umbau Wohneinheiten und Laden im Vorderhaus
•	Die	Dachdeckung ist gem. §4.3 Abs. 1 GS mit naturroten Dachziegeln herzustellen.
•	Die	Fenster sind gem. §6 Abs. 6 GS in Holz auszuführen. Die Gliederung entspricht § 6 Abs. 3 GS. Die 

ausführungsreife Gestaltung ist rechtzeitig vor Ausführung abzustimmen.
•	Die	Gliederung	der	Schaufenster entspricht §7 Abs. 1 und 2 GS. Sie sind nach Abs. 3 GS in Holz aus-

zuführen. Eine abweichend zulässige Bauweise in Stahl nach Abs. 4 ist vorstellbar. Die ausführungsreife 
Gestaltung ist rechtzeitig vor Ausführung abzustimmen.

Abfluss- und Kanalreinigung
TV-Kanalkamera • Zisternenreinigung

Verleih von Toilettenwagen
Frankenring 109 • 63920 Großheubach • Inh. Christian Schneider

info@sanitaerschneider.de • ( 0 93 71 - 40 65 66

Auch im  NOTFALL   sind wir für Sie da!



•	Außentüren sind gem. §8 Abs. 1 GS bei stadtbildprägenden historischen Gebäuden in Holz herzu-
stellen. Die Türe kann im Zusammenhang mit den Schaufenstern einen großen Glasanteil haben. Die 
ausführungsreife Gestaltung ist rechtzeitig vor Ausführung abzustimmen. 

•	Die	Gesamtfarbigkeit aller nach außen sichtbaren Bauteile ist rechtzeitig vor Ausführung abzustimmen.

TOP 3.5 Abbruch und Errichtung einer Leichtbauhalle, Fl.Nrn. 7053/6 + 7694 Gemarkung Milten-
berg, Schirmerstraße
Beschluss  Ja 8  Nein 0  
Dem Vorhaben sowie den Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „zwischen Schirmer-, 
Winterhelt- und Steingaesserstraße, Teil I“ bezüglich
•	der	Überschreitung	der	GRZ
•	der	Ausführung	einer	offenen	Bebauung	und
•	der	Unterschreitung	der	Anzahl	der	Vollgeschosse
wird das gemeindliche Einvernehmen mit der Auflage erteilt, dass die Baugenehmigung mit einer zeitlichen 
Befristung erteilt wird. Vorgeschlagen wird eine Befristung entsprechend der verlängerten Baugenehmi-
gung bis 31. 10. 2026.

TOP 3.6 Abbruch von Nebenanlagen und Errichtung einer Leichtbauhalle, Fl.Nrn. 7496 + 7495 + 
7495/1 Gemarkung Miltenberg, Junkerstraße/Boschstraße
Beschluss  Ja 8  Nein 0  
Dem Vorhaben wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

TOP 3.7 Errichtung einer Photovoltaikanlage, Fl.Nr. 842, 841, 840, 839/3, 839, 844, 845 Gemarkung 
Miltenberg, Ziegelgasse 2, 4,6, 8 und Hauptstraße 62 ,64; Abweichung von der Gestaltungssatzung
Beschluss  Ja 8  Nein 0  
Der beantragte Einbau von Solar-/Photovoltaikanlagen wird grundsätzlich positiv beurteilt. Vor einer 
endgültigen Entscheidung, auch im Hinblick auf eine Abweichung von § 4 Nr. 4.5 Abs. 10 der Satzung über 
besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung von baulichen An-lagen und von Werbeanlagen in 
der Altstadt von Miltenberg ist ein detaillierter Plan vorzulegen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten
•	 Es	ist	auf	eine	möglichst	gleichmäßige,	geometrisch	schlichte,	rechteckige	Anordnung	der	Elemente	

ohne Versatze und Abtreppungen, parallel zur Dachfläche und den Trauf- und Firstlinien, zu achten. 
•	Die	 Anordnung	 der	 Solarmodule	 ist	 anhand	maßlich	 überprüfbarer	 Darstellungen	 im	 Rahmen	 der	

Antragstellung abzustimmen. 
•	 Es	sind	rahmenlose	oder	mit	gleichfarbiger	Umrahmung	versehene,	nichtspiegelnde	Module	zu	verwenden.	

Die Befestigungshilfen haben sich an den Modulmaßen zu orientieren, Überstände oder durchlaufende 
Konstruktionen sind unzulässig. Es ist eine optisch einheitliche Gesamtanlage zu erstellen.

•	Bauordnungsrechtliche	Bestimmungen	wie	in	Art.	30	BayBO	sind	zu	beachten.



TOP 4 Allgemeine Informationen
BV Arnouviller Ring
H. Beuchert informierte über den Sachstand zum Bauantrag auf dem Grundstück Arnouviller Ring 5. In 
einem Gespräch mit den direkt betroffenen Anwohnern wurde von diesen insbesondere gewünscht, eine 
Baustellenzufahrt nicht über den 3,50 m breiten Stichweg, sondern über das angrenzende Grundstück Fl.Nr. 
7267/2 zu führen. Hierzu wurden seitens der Verwaltung bereits ein Gespräch mit einer Miteigentümerin 
geführt, ein Gespräch mit einem weiteren Eigentümer steht noch aus. 
H. Beuchert informierte weiter über die seit Anfang Oktober vorliegende Unterschriftenliste aus dem ge-
samten Arnouviller Ring, mit der das geplante Vorhaben grundsätzlich abgelehnt wird. Vor einer Beratung 
des Sachverhalts wird zunächst das erwähnte Gespräch mit dem angrenzenden Eigentümer abgewartet. 
Aus den Reihen des Ausschusses wurde gebeten, die Anwohner entsprechend zu informieren.

Grundschule
Stadtrat Dr. Küster fragte nach, ob der planende Architekt bereits zur Frage, ob anstelle von Stahltreppen 
auch Rutschen möglich wären, befragt wurde. Bürgermeister Kahlert erklärte, der Planer habe sich zu 
dieser Alternativlösung nicht positiv geäußert. Die Verwaltung werde aber nochmals konkret nachfragen.

Überhang auf öffentliche Straßen
Stadtrat Heimberger sprach den Überhang von Hecken, Bäumen etc. auf öffentliche Straßen an. Hier sollte 
die Verwaltung härter durchgreifen. Stadtrat Dr. Küster sprach sich für die Verhängung von Bußgeldern 
aus. H. Beuchert erklärte, es werde versucht, ohne Androhung von Strafen auszukommen und informierte 
dazu über die Anzahl der Schreiben an Privateigentümer: 2019 – 101 Schreiben, 2020 – 139 Schreiben, 
2021 – 169 Schreiben, 2022 – 134 Schreiben und 2023 bisher 151 Schreiben. Im Regelfall werden die 
beanstandeten Überhänge beseitigt.

Überplanung Mainvorland
Stadtrat Heimberger erkundigte sich nach dem Sachstand zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses bezüg-
lich der Überplanung des Mainvorlands. H. Beuchert erläuterte hierzu, mittlerweile lägen die Arbeiten der 
Studenten vor. Ggf. sollte im Bauausschuss oder in einer Sondersitzung des Stadtrates darüber informiert 
werden. In der nächsten Sitzung des Bauausschusses wird nun ein Tagesordnungspunkt zur weiteren 
Vorgehensweise vorgesehen.



Der Landkreis Miltenberg und der BLSV-Kreisverband 
Miltenberg veranstalten am Freitag, 24. November, 
um 19.30 Uhr in der Elsenfelder Untermainhalle 
zum 44. Mal den Tag des Sports mit der Ehrung der 
Meisterinnen und Meister. Moderiert wird die Ver-
anstaltung von Daniela Gehrlich und Stefan Klemm.

Neben den Ehrungen besonders erfolgreicher einhei-
mischer Sportlerinnen und Sportler (Internationale, 
Deutsche und Bayerische Meister) sind die Wahlen 
zum Sportler, zur Sportlerin und zur Mannschaft des 
Jahres ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung. 
Hierfür haben die Sparkasse Miltenberg-Obernburg 
Geldspenden und das Sporthaus Wolfstetter 
(Obernburg) Gutscheine zur Verfügung gestellt. 
Weiterhin werden unter den anwesenden Vereinen 
drei Schecks, gestiftet von der Sparkasse Miltenberg-
Obernburg, zur Förderung des Jugendsports verlost.
Die Wahl der Landkreissportler, der Landkreissportle-
rin und der Mannschaft des Jahres ist eine besondere 
Attraktion und wird mit Spannung erwartet, da die 
Entscheidung erst im Laufe des Abends durch die 
Wahl der Besucherinnen und Besucher der Veran-
staltung fällt.

Zur Wahl stehen in diesem Jahr:
Sportler des Jahres: Dejan Lukac (Basketball), Chris-
topher Kaya (Extrem-Ausdauer), Dimitrios Myronidis 
(Ringen), Jonas Rutsch (Radsport) und Abu Wahib 
(Karate)
Sportlerin des Jahres: Christine Höfling (Schießen), 
Nathalie Hörst (Ausdauersport), Julia Sauer (Tennis), 
Martina Schneider (Kegeln) und Claudia Werner 
(Karate)

Mannschaft des Jahres: TV Bürgstadt U18 weiblich 
(Leichtathletik), TV Großwallstadt (Handball), TSC 
Kleinwallstadt (Gardetanz Polka, Jugend weiblich), 
VfL Mönchberg (Kunstradfahren weiblich) und der 
Schützenverein Umpfenbach 1925 (Luftgewehr 10 
Meter)

Die Ehrungen werden durch interessante und sport-
lich anspruchsvolle Darbietungen von Vereinen aus 
dem Landkreis sowie kurzen Grußworten von Landrat 
Jens-Marco Scherf und dem BLSV-Kreisvorsitzenden 
Adolf Zerr umrahmt.
Wie in jedem Jahr wartet auf die Besucherinnen 
und Besucher ein buntes und abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm. Eine Großraumvorführung des 
Turngaus Main-Spessart (Leitung: Horst Heuß) wird 
geboten, dazu eine Rhönrad-Show des TV Miltenberg 
(Leitung: Lisa Schöpf). Die Basketball-Akademie Bay-
erischer Untermain zeigt unter Leitung von Jérôme 
Schäfer, was das Basketballspiel so attraktiv macht. 
Eine Tanzvorführung der Tanzschule Alisch Aschaf-
fenburg-Miltenberg (Leitung: Yvonne Alisch) wird 
das Tanzen in den Blickpunkt rücken, großartigen 
Kunstradsport bieten der RV Adler Soden und der 
VfL Mönchberg unter Leitung von Christian König. 
Ein Höhepunkt des Tags des Sports wird sicher eine 
Akrobatikvorführung des Kinder- und Jugendcircus 
Blamage unter Leitung von Sebastian Langolf werden. 
Musikalisch umrahmt wird der Abend von DJ Lemmy.

Nach der Veranstaltung findet im Foyer der Halle 
ein Stehempfang statt. Die Landkreis- Bevölkerung 
ist bei freiem Eintritt herzlich zum Tag des Sports 
eingeladen. 

Erneuerung der Kreisstraße Mil 
12 zwischen der Einmündung 
zur Staatsstraße 2309 und dem 
Ortseingang von Wenschdorf 
(außerorts) unter Vollsperrung 
instand zu setzen.

Die Vollsperrung der Kreisstraße 
ist in der Zeit von 27. 11. 2023 bis 
29. 11. 2023 geplant.

Die ausgeschilderte Umleitung 
führt über die Staatsstraße 2309, 
Geisenhof, die Kreisstraße Mil 10 
und Reichartshausen.

Mil 12 Ern.d. Fb. zwischen Einmündung St  und Ortseingang  (außerorts) unter Vollsperrung2309 Wenschdorf

S  B  TAATLICHES AUAMT
ASCHAFFENBURG

Straße

Projekt

Beschilderungsplan 1 

Mil 12 Wenschdorf

Firmenstempel

Datum und Unterschrift

Der verkehrsrechtlichen Anordnung sind nach Rücksprache mit dem Bauamt beschädigungsfrei auszukreuzen bzw. widersprechende Verkehrszeichen 
dauerhaft abzudecken.

Die , die dieser Anordnung widerspricht, ist anzupassen.vorhandene wegweisende Beschilderung
Zum Schutze der Schilder werden zum Auskreuzen mobile Auskreuzvorrichtungen nach  gefordert. ZTV-SA 6.1 und DIN 67520 Teil 4
Die variablen Abdecksysteme aus Kunststoff oder Metall müssen mit Folientyp 3 beklebt sein. Dies gilt auch für Abdecker.
Der AN haftet für jeglichen Schaden an Verkehrszeichen und Tafeln, der durch unsachgemäßes Abdecken oder Auskreuzen entsteht.

Die in Verbindung mit dem Beschilderungsplan stehenden Richtlinien  sind in der jeweils neuesten Fassung zu beachten RSA 21, ZTV-SA 97, StVO 2013
und anzuwenden.

Fahrbahnerneuerung
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44. Tag des Sports mit Ehrung der Meister und Wahl der  
Sportler des Jahres 2023
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Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellten in Miltenberg, Amtsgebäude, 
Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunde ab.
Die Sprechstunde findet montags von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr statt.
Den Versicherten wird damit Gelegenheit gegeben sich in Fragen ihrer Rentenversicherung kostenlos 
beraten zu lassen. 
Um Wartezeiten zu vermeiden, ist vorher eine rechtzeitige Terminvereinbarung erforderlich. Die Termin-
vereinbarung erfolgt telefonisch unter Angabe der Versichertennummer beim Landratsamt Miltenberg, 
unter 0 93 71/5 01-1 52 montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags 
von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Deine Heimatregion im Mittelpunkt auf
www.meine-news.de/kreismiltenbergdigital

NEWS

Volksbank Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der 

Volksbank Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der 

Eine Bank in Sachen Immobilien.

Die Immobilienprofis der Raiffeisen-Volksbank

Telefon 09371/504-3280
www.volksbank-immobilien.online

Wir bewerten
Ihre Immobilie
- kostenlos!

Christoph Heider und Bodo Tilly, Geschäftsführer

Einfach
Code
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Geburten
(Veröffentlichung erfolgt nur, wenn die Sorgeberech-
tigten der Veröffentlichung beim Geburtsstandesamt 
zugestimmt haben)
30.08.2023 Fynn Louis MAY, Eltern: Jennifer May 

und Christopher Lenz, Engelbergstraße 
10, Miltenberg

02.09.2023 Alma Evi REITENBACH, Eltern: Sonja 
Mai-Reitenbach und Philip Reitenbach, 
Nikolaus-Fasel-Straße 53, Miltenberg 

15.09.2023 Rosalie Ylvie Suri MÜLLER, Eltern: Ka-
tharina Magdalena Ramona Müller und 
Erik Martin Müller, Fabriciusstraße 14 A, 
Miltenberg

17.09.2023 Karan MADAKBAŞ, Eltern: Eyüp Can 
Madakbaş	und	Nur	Madakbaş,	Mainzer	
Straße 32, Miltenberg 

08.10.2023 Alisa KOSTOUSOW, Eltern: Anna Her-
mann und Roman Kostousow, Pulverich 
4, Miltenberg

STANDESAMTLICHE 
NACHRICHTEN

Ausgabe 07/17 vom 05. 07. bis 19. 07. 17

Miltenberger Mitteilungsblatt
Miltenberger Mitteilungsblatt

Ausgabe 01/17 
vom 11. 01. bis 01. 02. 17

Miltenberger Mitteilungsblatt

Rund ums 
Schnatterloch 
online lesen: 

meine-news.de/epaper

-news.de-news.demeine

www.berk-online.de

SIE HABEN EINE IMMOBILIE GEERBT ODER SIND TEIL EINER 
ERBENGEMEINSCHAFT ?

IHR LOKALER EXPERTE IN MILTENBERG
FÜR DEN IMMOBILIENVERKAUF

Nicht immer ist sich der Erbe oder die Erbengemeinschaft darüber einig, wie mit dem
übertragenen Haus oder der Eigentumswohnung verfahren werden soll. 

info@berk-online.de

IHR HAUS IST ZU GROSS ODER ZU PFLEGEINTENSIV UND SIE 
MÖCHTEN IHRE ZEIT LIEBER MIT SCHÖNEN DINGEN VERBRINGEN?
An dieser Stelle haben Sie vielleicht schon über den Hausverkauf nachgedacht und sich
vorgestellt, in einem weniger zeit- und pflegeintensivem Objekt zu wohnen!

Wie auch immer Ihre persönlichen
Umstände aussehen mögen, lassen Sie
die Grundlage für Ihre Entscheidung
eine fundierte Wertermittlung sein. 

Hauptstraße 97, Miltenberg

09371 66813-20
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Gas- und Wasserinstallations-Meisterbetrieb

MATTHIAS REICHELT
Bad • Heizung • Solar

63897 Miltenberg 
Mühlrainweg 43
Tel. 0 93 71 / 6 75 25

Über 30 Jahre Ihr zuverlässiger Partner!



Beratungsstelle für Senioren 
und pflegende Angehörige
Die Beratungsstelle für Senioren und pflegende 
Angehörige hat ihre Sprechzeiten erweitert: 
Büro Obernburg: Montag bis Freitag von 9 bis 12 
Uhr, Mittwoch von 14 bis 16 Uhr, Untere Wallstraße 
24, 63785 Obernburg
Büro Miltenberg: Montag bis Freitag von 9 bis 
12 Uhr, Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr
Brückenstraße 19, 63897 Miltenberg
Zentrales Telefon: 09371/6694920
E-Mail info@seniorenberatung-mil.de
Homepage www.seniorenberatung-mil.de 

VEREINSNACHRICHTEN

Einladung zum Adventsbasar
Die Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg lädt 
zum Adventsbasar am Samstag, 2. Dezember 
um 14.30 bis 18.30 an der Richard-Galmbacher-
Schule, Dammsfelder Straße 14, Elsenfeld, ein. 
Lassen Sie sich von unserem weihnachtlichen 
Hüttendorf verzaubern. Wie laden Sie ein zum 
Bummeln und genießen.

Ankündigung Schafkopfabend 
für sozialen Zweck
Die Kolpingsfamilie Miltenberg lädt zu einem Schaf-
kopfabend für einen sozialen Zweck ein. Wer gerne 
Schafkopf spielt und einmal nicht für die eigene 
Tasche auf Gewinn aus ist, der ist am Freitag, 24. 
November ab 19 Uhr im Kolpinghaus am Burgweg 
ein willkommener Mitspieler.

Weihnachtsbasar im 
Pfarr gemeindehaus 
Breitendiel
am:
Freitag, 1. Dezember  von 16 – 18 Uhr
Samstag, 2. Dezember von 18 – 20 Uhr 
Sonntag, 3. Dezember von 10 – 12 Uhr
Verkauf von Adventskränzen, Türkränzen, 
Adventsgestecken und Geschenken
Veranstalter: Katholischer Frauenbund 
Breitendiel

RUFprivat GmbH • Industrieweg 15 
63924 Kleinheubach • Tel.: 0 93 71 98 98 422

©
 h

an
se

nw
er

bu
ng

.d
e

www.rufprivat.de

©
 h

an
se

nw
er

bu
ng

.d
e

Heizung

Bad

Klima

Photovoltaik

Ihr Partner für:

 …   wärmstens 
 zu empfehlen!



Kreuzbund Miltenberg
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für  
Suchtkranke und Angehörige
Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:
Miltenberg 1: Cafe fArbe (Caritasgebäude),
Hauptstraße 60, 63897 Miltenberg, 0 93 78/17 86,
Roman Riedel, 0 93 71/6 01 92 11, 
donnerstags, 19.30 – 21.30 Uhr
Miltenberg 2: Cafe fArbe (Caritasgebäude),
Hauptstraße 60, 63897 Miltenberg
Werner Reichl, 0 93 71/16 23,
dienstags, zweiwöchentlich in ungeraden KW, 
19.30 – 21.30 Uhr
Miltenberg 3: Cafe fArbe (Caritasgebäude), 
Hauptstraße 60, 63897 Miltenberg
Hans-Wolfgang Reichel, 0 93 71/6 69 86 58,
montags, 19.00 – 21.00 Uhr
Frauengesprächskreis Miltenberg:
Cafe fArbe (Caritasgebäude), Hauptstraße 60,
63897 Miltenberg, Gabi Reichl, 0 93 71/16 23,
letzter Dienstag im Monat, 19.30 – 21.30 Uhr

Jasmin Mendes zur Bezirks-
schülersprecherin gewählt!
Am 09. 11. 2023 fand in Würzburg, auf Einladung 
der Regierung von Unterfranken, die Wahl der 
BezirksschülersprecherInnen statt. 
Hierzu eingeladen waren die ersten Kreisschülerspre-
cherInnen der Landkreise von Unterfranken. Jasmin 
Mendez von der Mittelschule Miltenberg reiste als 
Vertreterin des Landkreises Miltenberg an. Sie wurde 
von den Vertrauenslehrkräften Vera Geis und Nikolai 
Dittmann und dem zweiten Schülersprecher des 
Landkreises Miltenberg Drilon Havolli (ebenfalls MS 
Miltenberg) nach Würzburg begleitet. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung wurde Jasmin Mendes zur 
ersten Bezirksschülersprecherin gewählt. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Im nächsten Schritt wird Jasmin Mendes nach Mün-
chen eingeladen, um an der Wahl der Landesschüler-
sprecherInnen des Freistaates Bayern teilzunehmen. 
Auch hierfür wünscht dir die gesamte Schulfamilie 
viel Erfolg! Setze dich weiterhin so engagiert für die 
Belange deiner MitschülerInnen ein!
Text: N. Dittmann u. V. Geis

Feuerwehr Miltenberg
Technischer Dienst: Montags 19.30 Uhr
Jugendfeuerwehr Miltenberg: 
Freitags 17 – 19 Uhr (außer in den Schulferien)
Kinderfeuerwehr Miltenberg „die kleinen 
Helden“: Donnerstags 17 – 18 Uhr (außer in 
den Schulferien)
Die Kinder der Jugendfeuerwehr und Bambini-
feuerwehr sind in Gruppen eingeteilt und treffen 
sich jede Woche.

Hager
Rechtsanwälte
Hülsen

Ringstraße 1
63897 Miltenberg

Fon 0 93 71 - 9 72 10
Fax 0 93 71 - 6 78 07

info@hager-huelsen.de
www.hager-huelsen.de

Arbeitsrecht

Internetrecht 

Erbrecht

Familienrecht

Verkehrsrecht

Strafsachen

Forderungseinzug

Mietrecht



Beratungsstelle 
für seelische Gesundheit
AWO Sozialpsychiatrischer Dienst 
Miltenberg
Unsere Einrichtung steht allen Menschen offen, 
die selbst oder als Angehörige von seelischen 
Belastungen oder Erkrankungen betroffen sind 
und Unterstützung suchen. 
Die Öffnungszeiten sind Montag – Donnerstag 
von 9 – 16 Uhr (Mittagspause 12 – 12.30 Uhr), 
Freitag 9 – 12 Uhr. Brückenstraße 17, 63897 
Miltenberg, Telefon 0 93 71/8 03 25, E-Mail spdi-
miltenberg@awo-unterfranken.de, Homepage 
www.spdi-mil.de
Ergänzende Hilfen bekommen Sie in den Fach-
bereichen:
•	Betreutes	Wohnen:	Tel.	0	93	71/66	84	00
•	AWO	AKTIV	–	Zuverdienst:	Tel.	01	51/22	13	06	18
•	Tageszentrum:	Tel.	0	93	71/66	01	88	
 – Café Atrio, Tel. 0 93 71/66 84 01

Kostenloser 
Mistelschnittkurs des 
Landschaftspflegeverbands
Seit über 30 Jahren setzt sich der Landschaftspflege-
verband für den Erhalt der Streuobstwiesen ein. Doch 
der wertvolle Lebensraum Streuobstwiese mit seinen 
rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten ist in Gefahr: die 
Laubholzmistel macht sich in weiten Teilen unseres 
Landkreises breit. Als Halbschmarotzer saugt sie 
Wasser und Nährstoffe aus den Wirtsbäumen, die 
durch mangelnde Pflege und vermehrte Trocken-
heit ohnehin schon geschwächt sind. Gerade alte 
Apfelbäume, die einer Vielzahl an Insekten sowie 
zahlreichen seltenen Vogelarten Unterschlupf bieten, 
sind durch die Mistel gefährdet.
Der LPV will in naher Zukunft den Mistelbefall in den 
Streuobstwiesen intensiv bekämpfen und bietet dazu 
einen kostenlosen Mistelschnittkurs an:
Freitag, 08. 12. 2023 um 13 Uhr in Kirchzell, 
Treffpunkt ist an der Turnhalle, Hauptstr. 25, 
63931 Kirchzell. 
Aus organisatorischen Gründen bittet der LPV 
um eine kurze Anmeldung, telefonisch unter 
0 60 22/6 53 87 25 oder  per E-Mail an info@lpv-
miltenberg.de. Die Teilnehmer sollten wetterfeste 
Kleidung und Schuhe tragen. Werkzeug kann mit-
gebracht werden.
Der LPV appelliert an alle Besitzer von Streuobst-
grundstücken, ihre Obstbaumbestände im Winter auf 
Mistelbefall zu kontrollieren und Misteln möglichst 
gründlich zu entfernen, um eine weitere Ausbreitung 
zu verhindern.

Innovationspreis „Zu Hause 
daheim“ 2024
Der Innovationspreis steht 2024 unter dem Motto
„Reife Leistung“. Bewerben können sich Organisati-
onen und Projekte, in denen ältere Menschen sich 
aktiv in Kunst, Musik, Kultur, Sport, Bildung oder im 
gesellschaftlichen Bereich engagieren. Der Innovati-
onspreis wirdals Fotowettbewerb ausgelobt werden.
Bewerbungszeitraum:
1. November 2023 bis 1. Februar 2024 
Weitere Informationen und Bewerbungsmöglichkeit 
unter www.zu-hause-daheim.bayern.d

Servicezentrum geschlossen
Das Servicezentrum an der Dienstelle Amorbach 
ist wegen der anhaltenden Straßenbauarbeiten 
aus Sicherheitsgründen weiterhin bis einschließlich 
01. 12. 2023 nicht erreichbar und daher komplett 
geschlossen.
Es wird deshalb empfohlen das Servicezentrum an 
der Dienststelle Obernburg, Römerstraße 91, 63785 
Obernburg aufzusuchen.
Erforderliche Formulare und Vordrucke stehen auf 
der Internetseite des Finanzamts unter der Rubrik 
"Formulare" zum Download zur Verfügung – ggfs. 
kann auch eine postalische Zusendung erfolgen 
(Anfrage unter Telefon 0 93 73/20 20 )."

„„„„„

Anette Jonas

: 0 60 22-264 750 
www.jonasundkroth.de

Familie aus 
Frankfurt
möchte aufs 
Land ziehen!

Gepflegtes 
EFH bis  
500.000 €
zu kaufen 
gesucht!



VERANSTALTUNGSKALENDER

Mittwoch, 22.11.2023
n Breitendiel
Öffentliches Rosenkranzgebet Initiative „Deutschland 
betet“, Mudtalstraße 3, 18:00 Uhr
n Breitendiel
Bücherei geöffnet, Pfarrgemeindehaus, Mudtalstraße 
3, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Führungen im Museum Stadt 
Miltenberg, Marktplatz 169 – 175, 14:00 Uhr bis 
15:00 Uhr
n Miltenberg
Stadtbücherei Miltenberg // Literatur · Medien · 
Treffpunkt, Hauptstraße 194, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
n Miltenberg
Kurs Musik und Tanz, AWO SpDi Miltenberg, 
Bischoffstraße 6, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 23.11.2023
n Miltenberg
Stadtbücherei Miltenberg // Literatur · Medien · 
Treffpunkt, Hauptstraße 194, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Unser Klassiker, DREI AM MAIN, 
Engelplatz, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
n Miltenberg
Vorlesezeit für Kinder von 4 bis 7 Jahren: Das kleine 
Ich bin ich, Stadtbücherei Miltenberg, Hauptstraße 
194, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag, 24.11.2023
n Miltenberg
Stadtbücherei Miltenberg // Literatur · Medien · 
Treffpunkt, Hauptstraße 194, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
n Miltenberg
Planetenwanderung durch Miltenberg, Würzburger 
Tor, 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr
n Miltenberg
Schafkopfabend für sozialen Zweck, Kolpingsfamilie, 
Kolpinghaus, Burgweg 15, 19:00 Uhr

Samstag, 25.11.2023
n Miltenberg
Stadtbücherei Miltenberg // Literatur · Medien · 
Treffpunkt, Hauptstraße 194, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
n Miltenberg
Basteln für den Advent, Pfarreiengemeinschaft, 
Familienzentrum Miltenberg, Mainstraße 19a, 14:00 
Uhr bis 17:00 Uhr

Sonntag, 26.11.2023
n Breitendiel
Bücherei geöffnet, Pfarrgemeindehaus, Mudtalstraße 
3, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
n Miltenberg
OWK Miltenberg: Wanderung der Jugendgruppe 
– Amorbach-Beuchen mit Werner Ulbricht, nur für 
Angemeldete, Mainzer Tor, 10:00 Uhr
n Miltenberg
Wanderung OWK Miltenberg: Oberhalb von Dorf-
prozelten mit Gerd Schön, Mainzer Tor, 10:00 Uhr



Montag, 27.11.2023
n Miltenberg
Familiencafé, Caritas-Familienstützpunkt, Familien-
zentrum, Mainstr. 19, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Führungen im Museum Burg 
Miltenberg, Conradyweg, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
n Miltenberg
Kurs Yoga  AWO Miltenberg, AWO Beratungsstelle, 
Brückenstraße 17, 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Dienstag, 28.11.2023
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Unser Klassiker, DREI AM MAIN, 
Engelplatz, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
n Miltenberg
Kurs Chinesische Atem- und Bewegungsübungen, 
AWO SpDi Miltenberg, Bischoffstraße 6, 17:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr
n Miltenberg
Kurs Selbstverteidigung der AWO, AWO Beratungs-
stelle, Brückenstraße 17, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Mittwoch, 29.11.2023
n Breitendiel
Bücherei geöffnet, Pfarrgemeindehaus, Mudtalstraße 
3, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
n Breitendiel
Öffentliches Rosenkranzgebet Initiative „Deutschland 
betet“, Mudtalstraße 3, 18:00 Uhr
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Führungen im Museum Stadt 
Miltenberg, Marktplatz 169 – 175, 14:00 Uhr bis 
15:00 Uhr
n Miltenberg
Kurs Musik und Tanz, AWO SpDi Miltenberg,  
Bischoffstraße 6, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 30.11.2023
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Unser Klassiker, DREI AM MAIN, 
Engelplatz, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
n Miltenberg
Vorlesezeit für Kinder von 4 bis 7 Jahren: Ferri – 
Mutig ist, wer Hilfe holt!, Stadtbücherei Miltenberg, 
Hauptstraße 194, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag, 01.12.2023
n Breitendiel
Weihnachtsbasar, Frauenbund, Pfarrgemeindehaus 
Breitendiel, Mudtalstraße 4, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

n Miltenberg
Miltenberger Weihnachtsmarkt: Erleben, Staunen 
und Genießen, Marktplatz, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 02.12.2023
n Breitendiel
Weihnachtsbasar, Frauenbund, Pfarrgemeindehaus 
Breitendiel, Mudtalstraße 4, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
n Miltenberg
Miltenberger Weihnachtsmarkt: Erleben, Staunen 
und Genießen, Marktplatz, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sonntag, 03.12.2023
n Breitendiel
Weihnachtsbasar, Frauenbund, Pfarrgemeindehaus 
Breitendiel, Mudtalstraße 4, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
n Breitendiel
Bücherei geöffnet, Pfarrgemeindehaus, Mudtalstraße 
3, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
n Miltenberg
Miltenberger Weihnachtsmarkt: Erleben, Staunen 
und Genießen, Marktplatz, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Führungen im Museum Stadt 
Miltenberg, Marktplatz 169 – 175, 14:00 Uhr bis 
15:00 Uhr



Montag, 04.12.2023
n Miltenberg
Monatliches Montagstreffen der Rentner und Pen-
sionisten der Stadt Miltenberg und emb-gmb, Café 
Hench, Hauptstraße 64, 10:00 Uhr
n Miltenberg
MoMo – Monatliches Montagstreffen der Rentner 
und Pensionisten der Stadt Miltenberg und emb-
gmb, Café Hench Miltenberg, Engelplatz 64, 10:00 
Uhr
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Führungen im Museum Burg 
Miltenberg, Conradyweg, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
n Miltenberg
Familiencafé, Caritas-Familienstützpunkt, Familien-
zentrum, Mainstr. 19, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Dienstag, 05.12.2023
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Unser Klassiker, DREI AM MAIN, 
Engelplatz, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
n Miltenberg
Kurs Chinesische Atem- und Bewegungsübungen, 
AWO SpDi Miltenberg, Bischoffstraße 6, 17:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 06.12.2023
n Breitendiel
Öffentliches Rosenkranzgebet Initiative „Deutschland 
betet“, Mudtalstraße 3, 18:00 Uhr
n Breitendiel
Bücherei geöffnet, Pfarrgemeindehaus, Mudtalstraße 
3, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
n Miltenberg
Monatlicher Spieletreff, Stadtbücherei Miltenberg, 
Hauptstraße 194, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Führungen im Museum Stadt 
Miltenberg, Marktplatz 169 – 175, 14:00 Uhr bis 
15:00 Uhr
n Miltenberg
Seminar für Autofahrer im Dritten Lebensalter, An-
meldung dekanatsbuero.mil@bistum-wuerzburg.
de, Fahrschule Loevenich, Ankergasse 13, 10:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr

Donnerstag, 07.12.2023
n Miltenberg
Miltenberg 14 Uhr – Unser Klassiker, DREI AM MAIN, 
Engelplatz, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

NEUERÖFFNUNG
VINOTHEK KNAPP

Ziegelgasse 20  
63897 Miltenberg

Freitag 24.11.  
und Samstag 25.11.2023  

10.00 bis 20.00 Uhr
Wir begrüßen Sie zur Neueröffnung  

mit einem Glas Secco

„WEINKOST  
IN DER VINOTHEK“
Präsentation des Sortiments

Samstag 2.12.  
und Sonntag 3.12.2023

Öffnungszeiten bis Silvester:
Mo. bis Do.:  10.00 – 18.30 Uhr

Fr. – Sa.: 10.00 – 20.00 Uhr
Sonntag, 1.-3. Advent:  

14.00 – 20.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
VINOTHEK:  

Ziegelgasse 20, 63897 Miltenberg
WEINGUT:  

Bürgstädter Str. 21, 63897 Miltenberg
www.info@weingutknapp.de

Während der Öffnungszeiten  
der Vinothek  

ist der Einkauf im Weingut  
nur nach telefonischer  
Absprache möglich.



MÜLLABFUHRTERMINE

Müllabfuhrtermine Nov. – Dez.
Gesamter Stadtbereich Miltenberg
üblicher Abfuhrtag Dienstag
Papier Restmüll Gelber Sack Restmüll
Bio Bio

28.11.
5.12. 12.12. 19.12. Mi., 27.12.

Berndiel, Breitendiel, Mainbullau, 
Monbrunn, Schippach, Wenschdorf
üblicher Abfuhrtag Dienstag
Gelber Sack Restmüll Papier Restmüll
Bio Bio

28.11.
5.12. 12.12. 19.12. Mi., 27.12.

Geisenhof
üblicher Abfuhrtag Mittwoch
Restmüll Papier Restmüll Gelber Sack

Bio Bio
22.11. 29.11.

6.12. 13.12. 20.12. 27.12.

Öffnungszeiten der 
Grüngutsammelplätze Winterzeit

Miltenberg/Kleinheubach
Winterzeit: 1. November bis einschl. 31. März
Freitag 15.00 – 17.00 Uhr
Samstag 13.00 – 17.00 Uhr

Bürgstadt
Winterzeit: 1. November bis einschl. 14. März
Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr
Freitag 14.30 – 16.30 Uhr
Samstag 13.30 – 16.30 Uhr

Informationen zu den 
Grüngutsammelplätzen 
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit 
wurden die Öffnungszeiten in Bürgstadt mit den 
Öffnungszeiten des Miltenberg-Kleinheubacher 
Grüngutsammelplatzes abgestimmt. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass an jedem Wochentag Grün-
gutabfälle entsorgt werden können. 
Es wird ausdrücklich gebeten, auf den Grüngutsam-
melplätzen keine Transportverpackungen zu hinter-
lassen und bei der Bündelung von Grüngutabfällen 
keine Kunststoffschnüre oder Draht, sondern nur 
organische Materialien zu verwenden. Äste und 
Stammteile werden nur bis zu einem Durchmesser 
von 15 cm angenommen. Wurzelstöcke können nicht 
mehr angeliefert werden. 
Diese sind auf der Müllumladestation Erlenbach oder 
der Kreismülldeponie Guggenberg zu entsorgen. Vor 
der Anlieferung ist anhaftendes Erd- und Steinma-
terial zu entfernen. Die Möglichkeit zur kostenlosen 
Grüngutanlieferung gilt nur für Grundstücke, welche 
auch an die Müllabfuhr angeschlossen sind.

Es tickt im E-Schrottcontainer? 
Im Landkreis Miltenberg ticken die E-Schrottcontai-
ner nicht ganz richtig? Richtig! Kürzlich wurde eine 
Bombe in einem tickenden E-Schrottcontainer für 
Kleingeräte mit Akku vermutet. Wie sich später 
herausstellte handelte es sich aber nur um einen 
funktionsfähigen Wecker mit noch intakter Batterie. 
Allerdings häufen sich auch die Beschwerden über an-
dere Lärmbelästigungen, die von ESchrottcontainern 
ausgehen. Der Grund: Feuermelder mit Batterie oder 
Akku. Gewerbliche, größere Mengen dieser Geräte 
sind unbedingt am Wertstoffhof zu entsorgen, ohne 
Batterie oder mit gekappter Verbindung. Einzelne 
Feuermelder können über die E-Schrottcontainer 
entsorgt werden, aber ohne Batterie oder Akku! 
Die Anwohner*innen bei den E-Schrottcontainern 
werden es danken. 
Die kommunale Abfallwirtschaft möchte deshalb 
über die korrekte Entsorgung von Elektrokleingerä-
ten informieren. Unter Elektrokleingeräten versteht 
man Elektrogeräte mit einer Kantenlänge bis 30 
cm. In fast jeder Kommune im Landkreis stehen 
zwei Container für die Entsorgung von Geräten 
mit Akku oder Batterie und Geräten mit Kabel zur 
Verfügung. Grundsätzlich gilt also, Geräte mit Kabel 
wie beispielsweise der Föhn oder der Toaster müssen 
in den Container für Geräte mit Kabel. 

Geräte wie Handys oder Wecker in den Container 
mit Akku bzw. Batterie. 
Hierbei sollte,wenn möglich, vor dem Geräteein-
wurf die Batterie bzw. der Akku entfernt werden. 
Aufgrund der leichten Entzündbarkeit müssen 
Batterien und Akkus gesondert gesammelt werden, 
beispielsweise über die Altbatterietonnen auf den 
Wertstoffhöfen oder über die Sammelboxen der 
Verkaufsstellen. 
Des Weiteren können die Geräte bei der Prob-
lemabfallsammlung oder auf den Wertstoffhöfen 
abgegeben werden.



Anlieferungen zum Wertstoffhof Süd in Bürgstadt 
sowie private Anlieferungen zur Müllumladestation 
in Erlenbach und zur Kreismülldeponie Guggenberg 
sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich. 
Die entsprechenden Anmeldungen sind über den 
Link: https://www.terminland.de/abfallwirtschaft-
miltenberg vorzunehmen. Für Personen ohne 
Internetzugang besteht die Möglichkeit, sich von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr, 
unter der Telefon-Nr. 0 93 71/5 01-3 92 anzumelden.
Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine Terminbe-
stätigung übersandt. 
Diese ist bei der Anlieferung zwingend vorzu-
legen. Sie ersetzt den bisher vor Ort ausgefüllten 
Anlieferschein.

Öffnungszeiten:
Wertstoffhof Süd Bürgstadt:  
November bis März:
Mittwoch von 12.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag und 
Freitag von 8.00 – 16.00 Uhr,
Samstag von 8.00 – 14.00 Uhr.

Müllumladestation Erlenbach:
November bis März:
Montag bis Freitag von 8.00 – 16.00 Uhr,  
Samstag von 8.00 – 14.00 Uhr. 

Kreismülldeponie Guggenberg:
Montag bis Freitag von 8.00 – 16.00 Uhr, Samstag 
8.00 – 14.00 Uhr.
Der Wertstoffhof Süd in Bürgstadt ist ausschließlich 
für die Entsorgung von Abfällen aus Privathaus-
halten ausgelegt. Die Annahme von Abfällen erfolgt 
nur in haushaltsüblichen Mengen. Die Anlieferung 
von Bauschutt ist in Bürgstadt auf eine Menge von 
0,5 m³ begrenzt. 

Anlieferungen zum Wertstoffhof Süd in Bürgstadt, zur Müll-
umladestation in Erlenbach und Kreismülldeponie in Guggenberg 

Abfälle von außerhalb des Landkreises Miltenberg 
werden nicht angenommen. 
Bis auf die nachstehenden Ausnahmen, können in 
Bürgstadt die gleichen Abfälle angeliefert werden 
wie auf der Kreismülldeponie Guggenberg.

Über den Wertstoffhof in Bürgstadt können nicht 
entsorgt werden:
Problemabfälle
Entsorgung bei den mobilen Problemabfallsamm-
lungen oder durch Anlieferung in Guggenberg.

Elektrogroßgeräte (Elektrogeräte mit einer Kan-
tenlänge von mehr als 30 cm).
Entsorgung über die gebührenfreie Elektroschrott-
abfuhr oder durch Anlieferung in Erlenbach oder 
Guggenberg. 
Gewerbliche Anlieferungen sind nur in Guggenberg 
möglich. 

Garten- und Grünabfälle
Hierfür stehen die Grüngutsammelplätze Miltenberg-
Kleinheubach oder Bürgstadt zur Verfügung.
Falls dort die Entsorgung, zum Beispiel bei Grundstü-
cken welche nicht an die Müllabfuhr angeschlossen 
sind nicht möglich ist, kann eine gebührenpflichtige 
Anlieferung in Guggenberg erfolgen. 

Ermittlung anfallender Abfallgebühren beim 
Wertstoffhof in Bürgstadt
Beim Wertstoffhof in Bürgstadt wurde, wie bei 
Wertstoffhöfen üblich, auf den Einbau einer Waa-
ge verzichtet. Sofern Freimengen überschritten 
werden oder grundsätzlich gebührenpflichtige 
Gegenstände zur Anlieferung kommen, werden 
anfallende Abfallgebühren anhand des Anliefer-
volumens geschätzt. 

Minustemperaturen im Winter können dazu führen, 
dass vor allem in den Biotonnen die doch recht feuch-
ten Abfälle zusammen- und am Behälter festfrieren. 
Dies hat zur Folge, dass der Abfall beim Entleeren nur 
unvollständig herausfällt, auch wenn die Mülltonnen 
beim Schüttvorgang mehrmals gerüttelt werden.
Sie können aber mithelfen, dass die Abfälle in den 
Mülltonnen nicht festfrieren:
•	 	 Stellen	 Sie	 Ihre	 Mülltonnen	 nach	Möglichkeit	

kältegeschützt, z. B. in einer Garage oder einem 
windgeschützten Carport, unter.

•	 	Stellen	Sie	die	Mülltonnen	nach	Möglichkeit	erst	
am Morgen des Abfuhrtages, aber rechtzeitig zur 
Abfuhr bereit.

•	 	Bioabfälle	sind	aufgrund	ihrer	Feuchtigkeit	beson-
ders anfällig dafür, in den Tonnen festzufrieren. 
Die Bioabfälle sollte man deshalb auch im Winter 
in saugfähiges Papier, wie z. B. Zeitungen oder 
Küchenkrepp, einpacken. 

 
 Hilfreich ist es auch, vor dem Einfüllen der Abfälle, 

den Boden der Mülltonne mit zusammengeknüll-
tem Papier oder einer Eierschachtel auszulegen.

•	 	Lösen	Sie	den	angefrorenen	Inhalt	der	Mülltonnen	
kurz vor der Abfuhr vorsichtig mit einem Spaten 
oder ähnlichem innen von den Wänden des Ge-
fäßes.

Hinweise zur Abfallentsorgung im Winter



Evangelische Johanneskirche
Mittwoch, 22.11.
19.00 Uhr: Gottesdienst mit hl. Abendmahl und 
Jugendchor
Sonntag, 26.11.
10.00 Uhr: Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit 
Totengedenken
Sonntag, 03.12.
10.00 Uhr: Gottesdienst mit hl. Abendmahl in St. 
Vitus, Wenschdorf
Dienstag, 28.11.
Gottesdienste in den Seniorenheimen
Johanniterhaus (14:00 Uhr) Rotes Kreuz (15:00 Uhr)
Maria Regina (16:00 Uhr)

Ansprechpartner Ökumenische Kinder- und 
Jugendkantorei Miltenberg:
Musikgarten 1/2, Klangstraße und Jugendchor: 

Margarete Faust 
(Tel. 6 65 39, margarete.faust@t-online.de)
Vorkinderchor: Eva Schmid 
(Tel. 6 68 81 98, evaaschmid@googlemail.com)
Kinderchor: Michael Bailer 
(Tel. 6 50 09 96, michael.bailer@bistum-wuerzburg.de)

Wichtige Adressen:
Pfarrer Lutz Domröse, Telefon 9 48 95 44 oder 
01 57/71 96 39 96, E-Mail lutz.domroese@elkb.de. 
Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes: Eva Maria 
Osterrieder, Telefon 9 93 29. 
Pfarramts-Büro: Burgweg 44, Telefon 31 61, Fax 
32 10, Dienstag 14 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 13 
Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr, Pfarramtssekretärin 
Britta Ludwig, E-Mail pfarramt.miltenberg@
elkb.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.evangelisch-miltenberg.de.

Glückwünsche

Schneider Jürgen, Gartenstraße 8 23.11.2023 80 Jahre
Haun Helga, In den Fomeläckern 7 25.11.2023 70 Jahre
Kaya Ahmet, Cardijnstraße 3, Breitendiel  26.11.2023 80 Jahre
Leite Teixeira Fraga Maria, Abt-Blöchinger Straße 2 28.11.2023 70 Jahre
Kappes Josef, Brückenstraße 18 28.11.2023 90 Jahre
Hofmann Karin, Am Eisenherd 7 30.11.2023 70 Jahre
Höhler Ilse, Eichenbühler Straße 20  03.12.2023 75 Jahre
Gunkelmann Karl-Heinz, Horstigstraße 15 04.12.2023 70 Jahre
Grimm Hans-Dieter, Burgweg 73 05.12.2023 70 Jahre

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Die Entsorgung von Elektrokleingeräten (bis ma-
ximal 30 cm Kantenlänge) kann
- durch Abgabe bei den regelmäßigen Problem-

abfallsammlungen,
- durch Abgabe auf den Wertstoffhöfen in Bürg-

stadt, Erlenbach und Guggenberg   
 (Vorlage der Objektnummer erforderlich), 
- durch Einwurf in die Elektrokleingeräte-Container 

auf dem Ehrenfriedplatz bzw. auf dem Parkplatz 
des OBI-Marktes (Breitendieler Straße 43) erfolgen

Bei der Benutzung der Elektrokleingeräte-Container 
ist darauf zu achten, dass Geräte für Akkubetrieb 

Entsorgung von Elektrokleingeräten
beziehungsweise Geräte mit Kabelanschluss, 
ausschließlich in die jeweils vorgesehenen 
Sammelcontainer eingeworfen werden.

Bei Akkugeräten ist, wenn möglich, die Batterie 
bzw. der Akku zu entfernen. Aufgrund der leich-
ten Entzündbarkeit müssen Batterien und Akkus 
gesondert gesammelt werden (Sammelboxen bei 
Verkaufsstellen, Altbatterietonnen, Problemab-
fallsammlung.) 
Die Entsorgung von Elektrokleingeräten über 
die Restmülltonne ist verboten.



Gottesdienste Schippach
Donnerstag, 23.11.: 19.00 Uhr Messfeier 
Samstag, 26.11.: 08.30 Uhr Messfeier
Donnerstag, 30.11.: 19.00 Uhr Messfeier 
Freitag, 01.12.: ab 09.30 Uhr Krankenkommunion
Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal u. Höhen, 
Verwaltungssitz Pfarramt Eichenbühl, Pfarrgasse 1, 
63928 Eichenbühl, Telefon 0 93 71/25 56, Fax 0 93 71/ 
9 48 89 51, E-Mail pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.
de, Homepage www.pg-eichenbuehl.de
Öffnungszeiten: Montag von 14 – 18 Uhr, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag von 8 – 12 Uhr 

Gottesdienstordnung der Pfarreiengemeinschaft 

St. Antonius Erftal und Höhen
Eichenbühl  –  Neunki rchen – Heppdie l  –  R iedern
Richelbach – Umpfenbach – Schippach – Windischbuchen – Guggenberg

Gottesdienstordnung der Pfarreiengemeinschaft 

St. Antonius Erftal und Höhen
Eichenbüh l –  Neunki rchen –  Heppdie l  –  R iedern
Richelbach – Umpfenbach – Schippach – Windischbuchen – Guggenberg

Katholische Pfarrei St. Jakobus
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Montag und 
Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 
bis 17 Uhr, Freitag, von 8 bis 12 Uhr, Mainstraße 
19A, Miltenberg, Telefon 23 30, E-Mail: pfarrei.
miltenberg@bistum-wuerzburg.de, Internet: www.
pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de 

Ansprechpartner: Pfarrer Jan Kölbel, Telefon 
65 00 99 0; Pfarrvikar Ninh, Telefon 01 62/1 06 54 23; 
Gemeindereferentin Tatjana Steppacher, Telefon 
01 76/26 91 64 64. 
Kirchenmusik an der kath. Stadtpfarrkirche St. 
Jakobus d.Ä. Miltenberg: Michael Bailer, Dekanats-
kantor für das Dekanat Miltenberg, Kirchenmusiker 
an St. Jakobus d.Ä., Büro: Pfarrgasse 2, Miltenberg, 
Telefon 6 50 09 96 E-Mail: michael.bailer@bistum-
wuerzburg.de. 
Kath. Kindergärten Maria-Hilf und St. Franziskus: 
Gesamtleitung Susanne Arnold, E-Mail susanne.
arnold@kath-kiga-miltenberg.de 
Telefon Maria-Hilf: 35 00, Dienstag und Donnerstag 
von 12 bis 14 Uhr, Telefon St. Franziskus: 9 78 98 00, 
Montag und Freitag 12 bis 14 Uhr

Gottesdienste auf einen Blick:
Einfach QR-Code scannen

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

I

Tel. 09371 / 2457
Büro: Bürgstadt - Martinsgasse 18

BESTATTUNGEN
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TrauerflorisTik
Wir sind für Sie da: Vereinbaren Sie gerne einen Termin  

für Ihre Trauerberatung.

63897 Miltenberg . Telefon: 0 93 71-650 15 03 
Mainzer Straße 32 . Floristik.AnnalenaGahr@gmail.com
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Klaus Huhn & Kollegen
Steingässerstraße 4
63897 Miltenberg

Tel.: 0 93 71-30 60, Fax 0 93 71-72 98
rae-huhn@t-online.de
www.rechtsanwaltskanzlei-miltenberg.de

Arbeitsrecht | Baurecht | Erbrecht | Familienrecht 
Handels- & Gesellschaftsrecht | Gewerblicher Rechtschutz | Medizinrecht

Miet- und Immobilienrecht | Sozialrecht | Strafrecht | Verkehrsrecht | Vertragsrecht

Wir bieten Ihnen Kompetenz in unserem breiten Spektrum der angebotenen 
Rechtsgebiete, um Ihnen außergerichtlich und gerichtlich zu Ihrem Recht zu verhelfen.

RECHTSANWÄLTE
KLAUS HUHN • CHRISTOPH LAAS • RAIMO GÖCKEL • PETER HUHN



Feuerwehr 112
Polizei 945-0
BRK-Rettungsdienst 112
BRK-ServiceCenter 6 68 00-80
Bereitschaftspraxis Erlenbach am Main
Telefonisch ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst 
kostenlos unter 116 117 zu erreichen.
Allgemeine Ärztliche KVB-Bereitschaftspraxis
an der HELIOS Klinik, Krankenhausstraße 45
63906 Erlenbach am Main
Öffnungszeiten Mo, Di, Do 18 – 21 Uhr
 Mi, Fr  16 – 21 Uhr
 Sa, So, Feiertag  9 – 21 Uhr

Krankenhaus Miltenberg 500-0
Johanniter-Unfall-Hilfe 9 52 60
Nachbarschaftshilfe 
"Zeit für einander" 01 51/54 93 11 22 
Stadtverwaltung 404-0
Tourismusbüro – DREI AM MAIN 404-119
Fundbüro 404-0
Landratsamt 501-0

Caritas Geschäftsstelle 9 78 90
Katholisches Pfarramt 23 30
Evangelisches Pfarramt 31 61
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 76 18
EMB Energieversorgung
Miltenberg-Bürgstadt, Stadtwerke 404-4
Störungsdienst Strom-Wasser-Parken 24 68
GMB Gasversorgung 
Miltenberg-Bürgstadt 404-800
Störungsdienst Gas 70 70
Technisches Hilfswerk 27 25
Einsatzleitung Dorfhelferinnen und Hauswirt-
schafterinnen a. Untermain  0 60 24/10 83

MR Untermain e. V. mobil 01 71/8 60 30 39
Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige 6 69 49 20

TelefonSeelsorge, anonym, 0800/1110111
kompetent, rund um die Uhr 0800/1110222
Sozialpsychiatrischer Dienst der AWO 8 03 25
EUTB Miltenberg – Beratungsstelle 
für Menschen mit einer 
(drohenden) Behinderung 9493487

Caritas Geschäftsstelle 9 78 90

WICHTIGE RUFNUMMERN

Abtei-Apotheke
Amorbach
Debonstr. 3d 
0 93 73/9 73 70
Adler Apotheke
Bürgstadt
Kolpingstr. 2 
0 93 71/9 48 07 00
Anker-Apotheke
Miltenberg
Hauptstr. 21-23 
0 93 71/66 89 801
easy-Apotheke
Kleinheubach
In der Seehecke 1 
0 93 71/65 04 254

Engelberg-Apotheke
Großheubach
Hauptstr. 11 
0 93 71/36 37
Löwen-Apotheke
Amorbach
Löhrstr. 4 
0 93 73/16 16
Martins-Apotheke
Bürgstadt
Miltenberger Str. 7 
0 93 71/70 09
Mäander-Apotheke
Miltenberg
Hauptstr. 32 
0 93 71/29 44

Nord-Apotheke
Miltenberg
Brückenstr. 25 
0 93 71/31 30
Park-Apotheke
Miltenberg
Bürgstädter Str. 26 
0 93 71/98 95 800

 Angaben ohne Gewähr!

APOTHEKEN-NOTDIENST
November 2023
Datum Apotheke Ort
22 Mi Abtei Bürgstadt
23 Do Anker Miltenberg
24 Fr Mäander Miltenberg
25 Sa Engelberg Kleinheubach
26 So Adler Amorbach
27 Mo Löwen Miltenberg
28 Di Marti ns Miltenberg
29 Mi Park Großheubach
30 Do Nord Bürgstadt
Dezember 2023
Datum Apotheke Ort
1 Fr Easy Kleinheubach
2 Sa Abtei Amorbach
3 So Anker Miltenberg
4 Mo Mäander Miltenberg
5 Di Engelberg Großheubach
6 Mi Adler Bürgstadt
7 Do Löwen Amorbach

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST
Sprechzeiten + Anwesenheit in der Praxis:
Feiertags, samstags & sonntags: 
von 10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 Uhr 
Rufbereitschaft in der übrigen Zeit

Wochenende: 25./26.11.:
Dr. med. dent. Sabine Schönherr-Blättner,
Schloßplatz 1, 63916 Amorbach, Tel. 0 93 73/14 75
Wochenende: 02./03.12.
Rolf Schwetzka, Reuenthaler Str. 7a, 
63937 Weilbach, Tel. 0 93 73/20 59 50



Ihre persönlichen Ansprechpartner

Frank Berberich | Marco Kantner | Oliver Spieler | Jutta Kiff e | Mona Zöller | Sophie Farrenkopf | Andrea Zeitler

Ihre Konten werden bei der FNZ Bank AG mit Sitz in 85609 Aschheim geführt und verwaltet. Die FNZ Bank AG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds 
des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. mit einer maximalen Entschädigungssumme von 5.000.000,00 €. Über den persönlichen Online-Zu-
gang mit Transaktionsberechtigung können Kunden jederzeit Einsicht auf das Konto nehmen und Transaktionen durchführen.

09371  94867-256 info@fonds-super-markt.de www.fonds-super-markt.de

FondsSuperMarkt | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg

Test 06 / 2023

Fonds-Super-Markt.de

in Kooperation mit

Werbliche Information

Ihre Vorteile
 Attraktiver Aktionszins von 3,6 % p. a. für 6 Monate

Für Privatpersonen, Unternehmen, Freiberufl er und Vereine

 Keine Mindestanlagesumme

Keine Kontoführungsgebühr

 Tägliche Verfügbarkeit des Anlagebetrages

 Flexible Laufzeit

Absicherung durch Einlagensicherung

 Einfach, schnell und unkompliziert
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Ihre persönlichen Ansprechpartner

Frank Berberich | Marco Kantner | Oliver Spieler | Jutta Kiff e | Mona Zöller | Sophie Farrenkopf | Andrea Zeitler

Ihre Konten werden bei der FNZ Bank AG mit Sitz in 85609 Aschheim geführt und verwaltet. Die FNZ Bank AG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds 
des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. mit einer maximalen Entschädigungssumme von 5.000.000,00 €. Über den persönlichen Online-Zu-
gang mit Transaktionsberechtigung können Kunden jederzeit Einsicht auf das Konto nehmen und Transaktionen durchführen.

09371  94867-256 info@fonds-super-markt.de www.fonds-super-markt.de

FondsSuperMarkt | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg

Test 06 / 2023

Fonds-Super-Markt.de

in Kooperation mit

Werbliche Information

Ihre Vorteile
 Attraktiver Aktionszins von 3,6 % p. a. für 6 Monate

Für Privatpersonen, Unternehmen, Freiberufl er und Vereine

 Keine Mindestanlagesumme

Keine Kontoführungsgebühr

 Tägliche Verfügbarkeit des Anlagebetrages

 Flexible Laufzeit

Absicherung durch Einlagensicherung

 Einfach, schnell und unkompliziert
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BESUCHERDESTILLERIE – SHOP – TASTINGS – TOUREN

WWW.STKILIANDISTILLERS.COM

St. Kilian Disti� ers  |  Hauptstraße 1 – 5  |  63924 Rüdenau bei Miltenberg / Main
Tel. 09371 40712-0  |  info@stkiliandisti� ers.com  

Ö� nungszeiten: Montag bis Samstag von 10 – 18 Uhr

WHISKY MADE IN GERMANY

WHISKY-HA
NDWERK

LIVE ERLEBEN!
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Ö� nungszeiten: Montag bis Samstag von 10 – 18 Uhr
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LIVE ERLEBEN!


